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Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion in der 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen am 10.02.2010 zurückgezogen 
 
Ordnung zur Überlassung schulischer Einrichtungen 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, die Benutzungs- und Tarifordnung für die 
zeitweise Überlassung von schulischen Einrichtungen der Stadt Kassel zu 
außerschulischen Zwecken (9.04.01) vom 10.07.2006 in Punkt 6.2.4. in Satz 2 
wie folgt zu ändern: 
 
„Die Befreiung entfällt, wenn die Vereine, Jugendorganisationen etc. durch 
ihre Tätigkeit einen Gewinn erzielen.“ 

 
Begründung: 
 
In der derzeitigen Fassung lautet der Satz: „Die Befreiung entfällt, wenn ein  
Eintrittsgeld bzw. Teilnehmergebühren erhoben werden.“ 
Damit werden auch Vereine etc. erfasst, die zwar für die Präsentation ihrer Arbeit  
eine Eintrittsgebühr verlangen, diese jedoch so gering ist, dass nur die eigenen 
Kosten gedeckt werden können. Dies wird durch eine Anknüpfung an die 
Gewinnorientiertheit vermieden. Auf diese Art und Weise wird zudem der derzeit 
bestehende Widerspruch mit Punkt 6.2.4., lit. e)  beseitigt, in dem bereits 
Veranstaltungen ohne kommerziellen Charakter genannt sind. 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 




